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Antrag 

der Abgeordneten Günther Knoblauch, Bernhard 
Roos, Annette Karl, Natascha Kohnen, Andreas 
Lotte, Klaus Adelt SPD 

Sicherheit im Zugverkehr I –   
Einheitliche Ausbildung und Prüfung aller Lokfüh-
rerinnen und Lokführer 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Bundesrat 
initiativ zu werden, um eine Vereinheitlichung der Lok-
führerausbildung zu erreichen. Insbesondere muss es 
einheitliche Ausbildungsrichtlinien für Lokführerinnen 
und Lokführer geben sowie detaillierte Vorgaben und 
Voraussetzungen für Ausbildungsinstitute und Ausbil-
derinnen und Ausbilder. Weiterhin sind unabhängige 
und einheitliche Prüfungsvorgaben nötig sowie von 
den Ausbildungsinstituten unabhängige Prüferinnen 
und Prüfer. Die Triebfahrzeugführerscheinverordnung 
ist nicht ausreichend. 

 

 

Begründung: 

Im Jahr 2016 gab es mehr als 520 Signalverfehlungen 
durch Lokführer – das sind 40 mehr als im Vorjahr 
und stellt einen neuen Rekord dar. Statt der bewähr-
ten dreijährigen Lehre als Eisenbahnerin und Eisen-
bahner im Betriebsdienst Fachrichtung Traktion (Eib 
„T“), bzw. einer acht bis neun Monate dauernden in-
tensiven Lokführerausbildung für Seiteneinsteiger bei 
der DB AG absolvieren immer mehr Lokführerinnen 
und Lokführer der nicht bundeseigenen Eisenbahnun-
ternehmen lediglich einen Schnellkurs von wenigen 
Wochen. Es gibt keine einheitlich vorgegebenen Lehr-
pläne für Lokführer. Der Staatsminister des Innern, für 
Bau und Verkehr schreibt u. a.: „Gesetzliche Rege-
lungen dazu [Anmerkung: für Führerscheinwesen und 
Streckenkenntnis] existieren aber nur für Eisenbah-
nen, die unter die Aufsicht des EBA [Eisenbahn-Bun-
desamtes] fallen. […] Die übrigen Eisenbahnen [An-
merkung: unter Aufsicht der Gewerbeaufsichtsämter 
der Länder] können eigene, nichtamtliche Führer-
scheine nach Verbandsregelwerk herausgeben […].“ 

Eine oberflächliche Ausbildung macht Deutschlands 
Gleise unsicher und gefährdet Leib und Leben unse-
rer Bevölkerung. Bei der DB AG und ihren Tochterun-

ternehmen, wie z. B. DB Cargo, dauert eine Lokfüh-
rerausbildung im Ausbildungsberuf Eib „T“ drei Jahre. 
Bei einer Weiterbildung vom Lokrangierführer bzw. als 
Seiteneinsteiger zum Triebfahrzeugführer dauert eine 
Ausbildung zum Triebfahrzeugführer mindestens acht 
bis neun Monate. In dieser Zeit werden in mehreren 
Modulen Zwischenprüfungen abgeleistet, die gewähr-
leisten, dass der Kenntnisstand vorhanden ist, der zur 
Sicherheit des Eisenbahnverkehres absolut notwendig 
ist. Bei vielen nicht bundeseigenen Eisenbahnver-
kehrsunternehmen hingegen werden von diesen im-
mer mehr Lokführerinnen und Lokführer per Bildungs-
gutschein im Schnellkurs ausgebildet – mehr als 600 
pro Jahr und von rund 130 Ausbildungsinstituten, zu 
denen z. B. auch die Kolpingsfamilie Hamm gehört. 
Wie umfangreich unterrichtet und geprüft wird, ist dem 
Ausbildungsbetrieb selbst überlassen. Genommen 
werden in der Regel Inhaber von Gutscheinen der 
Agentur für Arbeit. Die Agentur zahlt pro Kursteilneh-
mer bis zu 22.000 Euro. Dabei können die Ausbil-
dungsbetriebe selbst prüfen – die Prüferinnen und 
Prüfer müssen nicht von extern kommen und nach 
objektiven und allgemeingültigen Kriterien prüfen. Um 
Bahnsignale richtig zu verstehen, ist ein gutes Trai-
ning notwendig, Signal- und Streckenkenntnis sind 
fundamental für die Sicherheit im Bahnverkehr wie 
z. B. der Unfall bei BASF und andere Ereignisse zei-
gen. 

Im Bundesgebiet sind zudem rund 130 Verleiher von 
Lokführerinnen und Lokführer tätig. Hier werden Lok-
führerinnen und Lokführer auch als Selbstständige 
vermittelt. Da bundesweit mehr als tausend Lokführer 
gesucht werden, stellt die verkürzte Lokführerausbil-
dung ein lukratives Geschäftsmodell dar – auf Kosten 
der Sicherheit. Im Sinne der Sicherheit im Zugverkehr 
sind bei der Ausbildung und Prüfung einheitliche Re-
gelungen mit hohen Qualitätsstandards, wie bei den 
Bundesunternehmen, dringend geboten. 

Eine bundeseinheitliche Regelung ermöglicht auch, 
dass Konsequenzen bei einem Fehlverhalten oder 
Vergehen der Lokführer gezogen werden können – 
etwa der Entzug der Lizenz. Der Staatsminister des 
Innern, für Bau und Verkehr teilte mit, dass bei Ver-
fehlungen eines Lokführers einer Privatbahn der Ent-
zug des Lokführerscheins durch staatliche Behörden 
nicht möglich sei. Der Grund: Nichtamtliche Führer-
scheine der herausgebenden Unternehmen können 
amtlich nicht eingezogen werden. Zuständig ist das 
Unternehmen, das den Lokführer einsetzt. Das Pen-
dant dazu wäre, wenn jede Spedition ihren eigenen 
Führerschein herausgeben würde, selbst prüfen wür-
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de und die Polizei keine Führerscheine auf der Straße 
entziehen könnte. 

Täglich gibt es ca. 40.000 Zugbewegungen in der 
Bundesrepublik. Viele dieser Zugbewegungen werden 
von ungenügend ausgebildeten Lokführern durchge-
führt. Zur Sicherheit im Schienenverkehr, sowohl beim 

Personen- als auch beim Güterverkehr ist dringender 
Handlungsbedarf gegeben. Da der Bundesminister für 
Verkehr und digitale Infrastruktur bisher keine Rege-
lungen veranlasste, ist eine Initiative über den Bun-
desrat notwendig. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau 
und Verkehr, Energie und Technologie 

Antrag der Abgeordneten Günther Knoblauch, Bernhard Roos, 
Annette Karl u.a. SPD 
Drs. 17/20322 

Sicherheit im Zugverkehr I - Einheitliche Ausbildung und Prüfung 
aller Lokführerinnen und Lokführer 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Bernhard Roos 
Mitberichterstatter: Eberhard Rotter 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft und Medien, 
Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie fe-
derführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 78. Sit-
zung am 8. Februar 2018 beraten und mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Erwin Huber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Günther Knoblauch, Bernhard Roos, 
Annette Karl, Natascha Kohnen, Andreas Lotte, Klaus Adelt SPD 

Drs. 17/20322, 17/21087 

Sicherheit im Zugverkehr I –   
Einheitliche Ausbildung und Prüfung aller Lokführerinnen und 
Lokführer 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, vorab einige Informationen dazu: Die Lis-

tennummer 38 ist von der Abstimmung ausgenommen. Dies ist der Antrag der Abge-

ordneten Aiwanger, Streibl, Prof. Dr. Piazolo und Fraktion (FREIE WÄHLER) betref-

fend "Kritische Prüfung der Südwest-Umgehung Olching" auf Drucksache 17/19285. 

Er soll auf Wunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einzeln beraten werden. 

Der Aufruf würde am Ende der Tagesordnung erfolgen.

Des Weiteren möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass der Ausschuss für Bundes- 

und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen in seiner Sitzung am 

Dienstag die unter der Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegenheit betreffend 

die "Bewertung von Gesundheitstechnologien" auf der Drucksache 17/21174 beraten 

und einstimmig empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, bei den Beratungen 

im Bundesrat auf Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass 

diese Bedenken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Die Beschluss-

empfehlung ist der Liste beigefügt.

Die unter den Nummern 4 bis 6 aufgeführten öffentlichen Konsultationsverfahren auf 

den Drucksachen 17/20592 bis 20594 wurden diese Woche ebenfalls im Ausschuss 

endberaten. Die Ausschüsse haben auch hier einstimmig empfohlen, zu den Konsulta-

tionsverfahren eine Stellungnahme abzugeben. Im Einzelnen verweise ich auf die der 

Abstimmliste beigefügten Beschlussempfehlungen der Ausschüsse.

(...)

Protokollauszug
128. Plenum, 22.03.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Wir kommen damit zur Abstimmung über die 

Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der 

Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von CSU, SPD, 

FREIEN WÄHLERN und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Danke schön. Gibt es Gegen-

stimmen? – Keine Gegenstimme. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltung. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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